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Vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan  
„Paketzentrum Weichering“ der Deutschen Post AG 

Bekanntmachung  
 
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch -BauGB- und der 
frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weichering hat in seiner Sitzung vom 10.05.2022 auf 
Antrag der Deutschen Post AG als Vorhabenträger vom 08.12.2021 und auf der 
Grundlage des Vorhaben- und Erschließungsplans den Beschluss für die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Paketzentrum Weichering“ 
der Deutschen Post AG im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes gefasst. 
 
Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
„Paketzentrum Weichering“ liegt westlich vom Ortsrand von Weichering. Er weist einen 
Gesamtflächenumfang von 18,5 ha auf und umfasst folgende Flurstücke ganz bzw. 
teilweise (*): Flurstücknummern 175* (ND18), 230, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 242/1, 
243, 243/1, 244*, 245*, 248* (B16), 264*, 265*, 266, 267, 268*, 269*, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277*, 278*, 279*, 280*, 287*, 288*, 289*, 494/6*, 494/9*, 494/10, 494/11*, 
495, 495/2*, 495/3*, 497*, 497/2, 498/2, 500*, 780/28*, 1806/23*, 1806/26*, 1806/30* alle 
Gemarkung Weichering. 
 
 
Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 
Die Deutsche Post AG mit dem Sitz in Bonn beabsichtigt in der Gemarkung Weichering 
(Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern) ein neues Paketzentrum zu errichten. 
Damit sollen aufgrund der immer stärkeren Zunahme des Versandgeschäfts die in der 
Region bestehenden Paketzentren in Augsburg, Regensburg, Nürnberg und Aschheim 
bei München entlastet werden. Ziel der Planung ist demnach die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Paketzentrums der 
Deutschen Post AG. 



 
Der für das Vorhaben baulich zu nutzende Bereich wird nach § 11 
Baunutzungsverordnung als Sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung 
„Paketzentrum“ festgesetzt. Die Flächen für die Verkehrserschließung des Vorhabens 
(Bundesstraße 16 – Anschlussstelle Maxweiler – Kreisstraße ND 18) sind als sonstige 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrswege festgesetzt. Zusätzlich befinden sich im 
Geltungsbereich festgesetzte Grünflächen (zum Teil mit Funktion zur Versickerung von 
Niederschlagswasser), Flächen für Wald sowie öffentliche und private Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung (Fuß- und Radweg, Feld- und Waldweg). 
 
Das Verfahren wird nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren durchgeführt. 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.05.2022 außerdem den Vorhaben- und 
Erschließungsplan in der Fassung vom 25.04.2022 sowie den Vorentwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Paketzentrum Weichering“ 
mit Begründung und Umweltbericht in diesem Bereich gebilligt und für die frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB bestimmt. 
 
Zusätzlich liegen zur verbindlichen Bauleitplanung folgende Unterlagen aus: 

- Gesamtlageplan Entwässerungsanlagen 
- Gebäudeplanungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) 
- Lageplan zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
- Lagepläne der naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen 
- Fachgutachten: 

 Archäomagnetische Untersuchungen 
 Orientierende Baugrunderkundung und Gründungsberatung 
 Schalltechnische Untersuchung 
 Verkehrsuntersuchung 
 Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

(saP) und FFH-Verträglichkeitsabschätzung 

 
Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom  

 
17.05.2022 bis einschließlich 01.07.2022 

 
im Rathaus der Gemeinde Weichering, Kapellenplatz 3, 86706 Weichering, 
im Erdgeschoss, Montag mit Freitag zu den Betriebszeiten  
(zwischen 7.30 Uhr und 18.00 Uhr) zur allgemeinen Einsicht aus. 
 
Die Amtliche Bekanntmachung und die relevanten Planungsunterlagen stehen zusätzlich 
in obigem Zeitraum auch auf der Internetseite der Gemeinde Weichering 
(https://www.weichering.de) unter der Rubrik „Rathaus“ im Bereich „Bauleitplanung“ – 
aktuelle Verfahren zur Einsicht zur Verfügung. 
Die Öffentlichkeit erhält hierdurch die Möglichkeit, sich frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung der Entwicklung des überplanten Gebiets in Betracht kommen, und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten zu lassen. Ferner hat die 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. Wünsche und Vorstellungen zu 
den Vorentwürfen können hierbei schriftlich, elektronisch, mündlich oder zur Niederschrift 
der Gemeindeverwaltung einzeln oder als Sammeleingabe vorgebracht werden. 
 



Der Planentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Paketzentrum Weichering der Deutschen Post AG wird bei einer öffentlichen 
Versammlung am Dienstag, den 17.05.2022 um 18:00 Uhr im Gasthof Vogelsang 
für jedermann vorgestellt. Dabei werden die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung und deren voraussichtliche Auswirkung dargelegt und erörtert. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und den BayDSG. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
Weichering, den 05.05.2022     Aushang: 06.05.2022 
 
Thomas Mack       Abnahme: 02.07.2022 
Erster Bürgermeister 


